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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Gewerbeordnung 

A. Problem 

Die Unterhaltungsindustrie bietet in einigen Gemeinden bereits 
heute Erlebnisspiele an, bei denen auch das Töten bzw. Verletzen 
von Menschen durch andere Mitspieler simuliert wird. Die Ge-
werbeordnung bietet der Verwaltung keine hinreichende Grund-
lage, Einrichtungen, in denen derartige Spiele veranstaltet wer-
den, zu untersagen. 

B. Lösung 

Änderung der Gewerbeordnung. 

C. Alternativen 

Keine 

D. Kosten 

Keine 
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Gewerbeordnung 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra-
tes folgendes Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung der Gewerbeordnung 

Die Gewerbeordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Januar 1987 (BGBl. I  S.  425), zuletzt 
geändert durch . . wird wie folgt geändert: 

Nach § 35 wird folgender § 35a neu eingefügt: 

§ 35a 

Gewerbeuntersagung wegen fiktiver 
auch gegen Menschen gerichteter Handlungen 

Die gewerbsmäßige Veranstaltung von Spielen 
kann untersagt werden, wenn diese darauf ausge-
richtet sind, Menschen durch andere Menschen (Mit-
spieler) fiktiv zu töten oder zu verletzen. Dies gilt 
auch, wenn derartige Spiele in einer anderen Rechts-
form organisiert werden, um eine Gewerbeunter-
sagung zu umgehen. 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün

-

dung in Kraft 

Bonn, den 15. Februar 1995 

Rudolf Scharping und Fraktion 

Begründung 

Gewerbetreibende können heute Erlebnisspiele an-
bieten, bei denen das Töten von Menschen an ande-
ren Mitspielern mittels besonderer technischer Ein-
richtungen, insbesondere Lichttechnik, simuliert wird. 
Die Gewerbeordnung in der geltenden Fassung bie-
tet der Verwaltung keine hinreichende Grundlage, 
solche Einrichtungen zu untersagen. Da simulierte 
Verletzungs- und Tötungsspiele aber dem Men-
schenbild des Grundgesetzes eklatant widerspre

-

chen, muß der Gesetzgeber der ExeKutive eine hin-
reichende rechtliche Grundlage zur Untersagung 
derartige Einrichtungen schaffen. Dabei muß bereits 
die fiktive Erfüllung des objektiven Tatbestands der 
strafrechtlichen Schutznormen für Leib und Leben 
als Tatbestand für eine gewerberechtliche Untersa-
gung ausreichen. Die Untersagungsmöglichkeit ist 
als Ermessensentscheidung ausgestaltet, damit die 
Verwaltung jedem Einzelfall gerecht werden kann. 


